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Besonderheiten bei der Erhebung von PID im Modul 
NEO (Neonatologie) 

Seit dem Erfassungsjahr 2018 werden in den Modulen 16/1 (Geburtshilfe) und NEO (Neonato-
logie) personenidentifizierende Daten erhoben, die eine Verknüpfung beider Module ermögli-
chen sollen. Auf diese Weise soll der Behandlungsverlauf eines Kindes von der Geburt bis zur 
endgültigen Entlassung nach Hause nachvollzogen werden können.  

Hierfür werden folgende neue Datenfelder erhoben: 

Tabelle 1: Datenfelder zur Verknüpfung der Module NEO (Neonatologie) und 16/1 (Geburtshilfe) 

Datenfelder Beschreibung 

 Institutionskennzeichen der Krankenkasse 
der Versichertenkarte 

 besonderer Personenkreis 

Anhand dieser Datenfelder zum Versi-
chertenstatus wird identifiziert, ob es sich 
um eine in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versicherte Person (einen GKV-
Versicherten) handelt. 

 eGK-Versichertennummer Dieses Datenfeld dient der Verknüpfung 
von Fällen, die zwischen zwei oder meh-
reren verschiedenen Neonatologien ver-
legt werden. 

 Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Ge-
burt des Kindes 

 Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes 

 Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Ge-
burt des Kindes 

Diese Datenfelder ermöglichen eine Ver-
knüpfung der Module Geburtshilfe und 
Neonatologie. Weiterhin können auch 
Verlegungen zwischen zwei oder mehre-
ren verschiedenen neonatologischen Ab-
teilungen mehrerer Einrichtungen be-
trachtet werden. 

Mit Integration dieser neuen Angaben gehen neue Regelungen einher, die im Folgenden erläu-
tert werden. 

Allgemeine Vorgaben zur Dokumentation versichertenbezogener und patien-
tenidentifizierender Daten im Modul NEO 

Die EDV-Systeme der Krankenhäuser dürfen die Versichertenangaben des Kindes, die in der Re-
gel über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) eingelesen werden, automatisiert in die QS-
Dokumentationssoftware übernehmen. Zur Erfassung der Felder ist statt des direkten Auslesens 
der Karte auch die elektronische Übernahme aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) zu-
lässig.  

Im Modul NEO können die Angaben ggf. nicht immer automatisiert in die QS-Software übernom-
men werden, da es sich unter anderem um Daten zur Mutter des Patienten handelt. Daher ist 
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eine manuelle Erfassung der PID unmittelbar im QS-Dokumentationsbogen durch den Anwender 
in der Regel notwendig. 

Aktualisierung von Datensätzen mit unvollständigen Angaben 

Zu den patientenidentifizierenden Daten gehört im Modul NEO neben den Namensangaben der 
Mutter auch die „eGK-Versichertennummer“ des Kindes. 

Häufig liegt die eGK des Kindes aber erst sehr spät vor, so dass die entsprechende Angabe im 
Dokumentationsbogen nicht prozessbegleitend gemacht werden kann. Wann die Angabe dem 
Krankenhaus vorliegt, kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Es wird derzeit davon ausgegan-
gen, dass bis zum Vorliegen der eGK 4 bis 6 Wochen vergehen können. 

Da die patientenidentifizierenden Daten nur an das IQTIG übermittelt werden dürfen, wenn der 
Patient, in diesem Fall das Kind, GKV-versichert ist, ist auch das Vorliegen des Versichertenstatus 
des Kindes erforderlich. Der Versichertenstatus ergibt sich aus den Angaben der Datenfelder 
„Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte“ und „besonderer Personen-
kreis“. 

Zusammenfassend kann bei den folgenden Datenfeldern nicht davon ausgegangen werden, dass 
sie bereits bei der Auslösung des Bogens befüllt werden können: 

 Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte 
 besonderer Personenkreis 
 eGK-Versichertennummer 

Liegen diese Daten zum Zeitpunkt der Erfassung noch nicht vor, können die entsprechenden 
Datenfelder zunächst leer gelassen werden. Der Export des Datensatzes an das IQTIG ist tech-
nisch trotzdem möglich. 

Wird ein Datensatz zunächst ohne die oben genannten Angaben exportiert, ist jedoch eine Ak-
tualisierung zu einem späteren Zeitpunkt notwendig. Da die Dokumentationspflicht der Felder 
bei GKV-Versicherten weiterhin besteht, sind die Angaben zu dokumentieren, sobald die eGK 
vorliegt. 

 

Achtung 

Nur im Modul NEO ist eine manuelle Erfassung der in Tabelle 1 aufgeführten Daten-
felder zulässig. 

 

Stichtagsregelung 

Gemäß QSKH-RL erfolgt die Erstellung der Sollstatistik bis zum 15. Februar des der 
Datenerhebung nachfolgenden Jahres. Liegt die eGK bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht vor, sind die fehlenden Daten nicht mehr nachzuliefern. 
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Sind zunächst nur einige der patientenidentifizierenden Daten bekannt, können diese auch un-
vollständig in den Dokumentationsbogen übernommen werden. Beispielsweise können die Na-
mensangaben der Mutter bereits dokumentiert werden, auch wenn die eGK-Versichertennum-
mer des Kindes noch nicht vorliegt.  

Der Softwareanbieter muss hierbei sicherstellen, dass bei noch unklarem Versichertenstatus be-
reits teilweise vorliegende Angaben noch nicht an das IQTIG übermittelt werden, diese jedoch 
in der Dokumentationssoftware erhalten bleiben. Die Angaben werden nur aus dem Exportda-
tensatz entfernt, stehen dem Dokumentierenden im Dokumentationsdatensatz jedoch weiter-
hin zur Verfügung. 

Datenfeld zur Abbildung von Ausnahmefällen 
Das Datenfeld „Die eGK-Versichertennummer des Patienten liegt auch zum Entlassungszeit-
punkt nicht vor“ wird mit der Spezifikation 2019 wie folgt umbenannt, da es nur mit „ja“ beant-
wortet werden soll, wenn der Patient über keine eGK verfügt: 

 „Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer“ 

Zur Abbildung von Ausnahmefällen, beispielsweise bei Versicherten der Postbeamtenkranken-
kasse, ist dieses Datenfeld in allen relevanten QS-Modulen mit „ja“ zu beantworten, da der Pa-
tient in diesen Ausnahmefällen über keine eGK-Versichertennummer verfügt.  

Im Modul NEO darf der Schlüsselwert „ja“ ebenfalls genutzt werden, wenn die eGK des Kindes 
auch am Tage der Sollstatistikerstellung noch nicht vorliegt. 

Empfehlung zum Vorgehen 

Es wird empfohlen, in 30-tägigen Abständen oder jeweils vor den Quartalslieferfristen zu prüfen, 
ob zwischenzeitlich die Versichertennummer zur Verfügung steht und Datensätze in aktualisier-
ter Form an die zuständige Datenannahmestelle übermittelt werden müssen.  

Wir empfehlen darüber hinaus, die Möglichkeiten einer (IT-)Unterstützung bei der Ermittlung 
von relevanten NEO-Fällen, bei denen die eGK noch nicht verfügbar ist und sowohl innerhalb 
der Patientenadministration als auch in den angeschlossenen QS-Dokumentationssystemen für 
die NEO-Module aktualisiert werden müsste, mit Ihrem jeweiligen Softwareanbieter abzuklären.  
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